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L46007 Jugendförderung Jugendschutz Tirol

19/05 Menschenrechte

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §114;

GewO 1994 §367a;

JSchG Tir 1994 §18 Abs1;

MRKZP 07te Art4;

1. GewO 1994 § 114 heute

2. GewO 1994 § 114 gültig ab 27.02.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 42/2008

3. GewO 1994 § 114 gültig von 01.08.2002 bis 26.02.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2002

4. GewO 1994 § 114 gültig von 01.07.1997 bis 31.07.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 63/1997

5. GewO 1994 § 114 gültig von 19.03.1994 bis 30.06.1997

1. GewO 1994 § 367a heute

2. GewO 1994 § 367a gültig ab 27.02.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 42/2008

Rechtssatz

Der Wortlaut des § 114 GewO 1994 richtet sich an den Gewerbetreibenden. Diesem ist untersagt, selbst oder "durch

die im Betrieb beschäftigten Personen" alkoholische Getränke an Jugendliche auszuschenken oder ausschenken zu

lassen, abzugeben oder abgeben zu lassen, wenn dies nach den landesrechtlichen Jugendschutzbestimmungen

verboten ist. § 114 GewO 1994 ist eine an den Gewerbetreibenden gerichtete spezielle Norm, der vor dem Hintergrund

des Doppelbestrafungsverbotes nach Art. 4 des 7. ZP-EMRK gegenüber den Strafbestimmungen der landesrechtlichen

Jugendschutzbestimmungen Vorrang zukommt (vgl. zu § 114 GewO 1994 in der Fassung vor der Novelle BGBl. I Nr.

42/2008 das E vom 18. Juni 2008, 2006/11/0222). Erfasst werden nach § 114 GewO 1994 nur der Gewerbetreibende

selbst und "die im Betrieb beschäftigten Personen". Dies bestätigen auch die Erläuterungen (AB 420 BlgNR 23. GP, 10

f), die davon sprechen, dass "der Inhalt der PGicht präzisiert" wird und der "Gewerbetreibende und die im Betrieb

beschäftigten Personen" sich nunmehr einen amtlichen Lichtbildausweis oder eine spezielle Jugendkarte vorlegen

lassen müssen, um sich zu überzeugen, dass den Bestimmungen des Jugendschutzes genüge getan ist. Sonstige

Personen werden hingegen vom Wortlaut des § 114 GewO 1994 nicht erfasst. Diese Personen sind, wenn sie entgegen

den landesrechtlichen Jugendschutzbestimmungen alkoholische Getränke an Jugendliche weitergeben, allenfalls nach

diesen Bestimmungen strafbar (vgl. so § 21 Abs. 1 lit. d des Tir JSchG 1994).Der Wortlaut des Paragraph 114, GewO

1994 richtet sich an den Gewerbetreibenden. Diesem ist untersagt, selbst oder "durch die im Betrieb beschäftigten

Personen" alkoholische Getränke an Jugendliche auszuschenken oder ausschenken zu lassen, abzugeben oder
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abgeben zu lassen, wenn dies nach den landesrechtlichen Jugendschutzbestimmungen verboten ist. Paragraph 114,

GewO 1994 ist eine an den Gewerbetreibenden gerichtete spezielle Norm, der vor dem Hintergrund des

Doppelbestrafungsverbotes nach Artikel 4, des 7. ZP-EMRK gegenüber den Strafbestimmungen der landesrechtlichen

Jugendschutzbestimmungen Vorrang zukommt vergleiche zu Paragraph 114, GewO 1994 in der Fassung vor der

Novelle Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 42 aus 2008, das E vom 18. Juni 2008, 2006/11/0222). Erfasst werden nach

Paragraph 114, GewO 1994 nur der Gewerbetreibende selbst und "die im Betrieb beschäftigten Personen". Dies

bestätigen auch die Erläuterungen Ausschussbericht 420 BlgNR 23. GP, 10 f), die davon sprechen, dass "der Inhalt der

PGicht präzisiert" wird und der "Gewerbetreibende und die im Betrieb beschäftigten Personen" sich nunmehr einen

amtlichen Lichtbildausweis oder eine spezielle Jugendkarte vorlegen lassen müssen, um sich zu überzeugen, dass den

Bestimmungen des Jugendschutzes genüge getan ist. Sonstige Personen werden hingegen vom Wortlaut des

Paragraph 114, GewO 1994 nicht erfasst. Diese Personen sind, wenn sie entgegen den landesrechtlichen

Jugendschutzbestimmungen alkoholische Getränke an Jugendliche weitergeben, allenfalls nach diesen Bestimmungen

strafbar vergleiche so Paragraph 21, Absatz eins, Litera d, des Tir JSchG 1994).
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